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Gesetz über die Angelegenheiten “Israels”
als Schutzgebiet auf dem Land Palästinas

gegeben am 28. März 2010, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 30.03.2010 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichs-Anzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 04

Israel, gegründet als sogenannter Staat am 14. Mai 1948 auf dem Land, das Palästina genannt
wurde,  angrenzend  an  Syrien,  Libanon,  Ägypthen,  Jordanien  und  an  die  Palästinensischen
Autonomiegebiete, wird als Schutzgebiet im gesamten Umfang der Reichsgesetzgebung und der
Reichsordnung vom 28. Oktober 1918 zum Stand 28. März 2010 ausgeschlossen.

Dieses  Gesetz  gilt  rückwirkend  bis  zum  28.  Oktober  1918  und  tritt  mit  Veröffentlichung  im
Deutschen Reichs-Anzeiger in Kraft.
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Schutzgebietsgesetz

Titel: Bekanntmachung wegen Redaktion des
Schutzgebietsgesetzes.

Fundstelle: Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1900, Nr. 40, Seite 812
– 817

Fassung vom: 10. September 1900
Bekanntmachung: 13. September 1900
Quelle: Scan auf Commons

(Nr. 2712.) Bekanntmachung wegen Redaktion des Schutzgebietsgesetzes. Vom 10. September 1900.

Auf Grund des Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juli 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 809) wird der Text des
Schutzgebietsgesetzes nachstehend bekannt gemacht.

Berlin, den 10. September 1900.

Der Reichskanzler.
 

https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/rgbl-1003282-nr4-israel-kein-schutzgebiet/
http://deutscher-reichsanzeiger.de/justitia-deutschland/I/Israel-kein-Schutzgebiet-280310.htm
http://deutscher-reichsanzeiger.de/2010/Amtsblatt/RGBl-1003282-Nr4-Israel-kein-Schutzgebiet.pdf
http://deutscher-reichsanzeiger.de/2010/Amtsblatt/RGBl-1003282-Nr4-Israel-kein-Schutzgebiet.pdf
http://deutscher-reichsanzeiger.de/2010/Amtsblatt/RGBl-1003282-Nr4-Israel-kein-Schutzgebiet.pdf
http://deutscher-reichsanzeiger.de/justitia-deutschland/I/Israel-kein-Schutzgebiet-280310.htm
http://deutscher-reichsanzeiger.de/justitia-deutschland/I/Israel-kein-Schutzgebiet-280310.htm
http://deutscher-reichsanzeiger.de/justitia-deutschland/I/Israel-kein-Schutzgebiet-280310.htm
https://www.deutscher-reichsanzeiger.de/rgbl/schutzgebietsgesetz/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1900_040_0813.jpg
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_Aenderungen_des_Gesetzes_%C3%BCber_die_Rechtsverh%C3%A4ltnisse_der_deutschen_Schutzgebiete#Artikel_2.


Fürst zu Hohenlohe.
__________________

Schutzgebietsgesetz.

§. 1.

Die Schutzgewalt in den deutschen Schutzgebieten übt der Kaiser im Namen des Reichs aus.

§. 2.

Auf die Gerichtsverfassung in den Schutzgebieten finden die Vorschriften der §§. 5, 7 bis 15,
17, 18 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit vom 7. April 1900 (Reichs-Gesetzbl. S.
213) mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß an die Stelle des Konsuls der von dem
Reichskanzler zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte und an die Stelle des
Konsulargerichts das in Gemäßheit der Vorschriften über das letztere zusammengesetzte
Gericht des Schutzgebiets tritt.

§. 3.

In den Schutzgebieten gelten die im §. 19 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit
bezeichneten Vorschriften der Reichsgesetze und preußischen Gesetze. Die Vorschriften der
§§. 20 bis 22, des §. 23 Abs. 1 bis 3 und 5, der §§. 26, 29 bis 31, 33 bis 35, 37 bis 45, 47, 48, 52
bis 75 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit finden entsprechende Anwendung.

§. 4.

Die Eingeborenen unterliegen der im §. 2 geregelten Gerichtsbarkeit und den im §. 3
bezeichneten Vorschriften nur insoweit, als dies durch Kaiserliche Verordnung bestimmt wird.
Den Eingeborenen können durch Kaiserliche Verordnung bestimmte andere Theile der
Bevölkerung gleichgestellt werden.

§. 5.

Die Militärgerichtsbarkeit wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

§. 6.

Durch Kaiserliche Verordnung kann:

1. in Vorschriften über Materien, welche nicht Gegenstand des Strafgesetzbuchs für das
Deutsche Reich sind, Gefängniß bis zu einem Jahre, Haft, Geldstrafe und Einziehung einzelner
Gegenstände angedroht werden;
2. vorgeschrieben werden, daß in Strafsachen

a) die Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft mit der Maßgabe eintritt, daß, soweit die
Staatsanwaltschaft zuständig ist, die Vorschriften der §§. 56, 65 und des §. 71 Abs. 2 Satz 1 des
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Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit außer Anwendung bleiben,
b) eine Voruntersuchung stattfindet, deren Regelung der Verordnung vorbehalten bleibt,
c) der §. 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit keine Anwendung findet;

3. angeordnet werden, daß in Strafsachen, wenn der Beschluß über die Eröffnung des
Hauptverfahrens eine Handlung zum Gegenstande hat, welche zur Zuständigkeit der
Schöffengerichte oder zu den in den §§. 74, 75 des Gerichtsverfassungsgesetzes bezeichneten
Vergehen gehört, in der Hauptverhandlung eine Zuziehung von Beisitzern nicht erforderlich
ist;
4. die Gerichtsbarkeit in den zur Zuständigkeit der Schwurgerichte gehörenden Sachen den
Gerichten der Schutzgebiete in der Weise übertragen werden, daß für diese Sachen, soweit
nicht auf Grund der Nr. 2 etwas Anderes bestimmt wird, die Vorschriften Anwendung finden,
welche für die im §. 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten
Strafsachen gelten;
5. an Stelle der Enthauptung eine andere, eine Schärfung nicht enthaltende Art der
Vollstreckung der Todesstrafe angeordnet werden;
6. die nach dem Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit begründete Zuständigkeit des
Reichsgerichts einem Konsulargericht oder einem Gerichtshof in einem Schutzgebiet
übertragen und über die Zusammensetzung des letzteren Gerichtshofs sowie über das
Verfahren in Berufungs- und Beschwerdesachen, die vor einem dieser Gerichte zu verhandeln
sind, mit der Maßgabe Anordnung getroffen werden, daß das Gericht aus einem Vorsitzenden
und mindestens vier Beisitzern bestehen muß;
7. für die Zustellungen, die Zwangsvollstreckung und das Kostenwesen die Anwendung
einfacherer Bestimmungen vorgeschrieben werden;
8. für die gerichtliche und notarielle Beurkundung von Rechtsgeschäften mit Ausschluß der
Verfügungen von Todeswegen ein einfacheres Verfahren vorgeschrieben sowie die
Zuständigkeit der Notare eingeschränkt werden;
9. die Verlängerung aller zur Geltendmachung von Rechten und zur Erfüllung von Pflichten
gesetzlich festgestellten Fristen angeordnet werden.

§. 7.

Auf die Eheschließung und die Beurkundung des Personenstandes in den Schutzgebieten
finden die §§. 2 bis 9, 11, 12 und 14 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 599,
Reichs-Gesetzbl. 1896 S. 614) entsprechende Anwendung. Die Ermächtigung zur
Eheschließung und zur Beurkundung des Personenstandes wird durch den Reichskanzler
ertheilt.
Die Form einer Ehe, die in einem Schutzgebiete geschlossen wird, bestimmt sich
ausschließlich nach den Vorschriften des bezeichneten Gesetzes.
Die Eingeborenen unterliegen den Vorschriften der Abs. 1, 2 nur insoweit, als dies durch
Kaiserliche Verordnung bestimmt wird. Den Eingeborenen können durch Kaiserliche
Verordnung bestimmte andere Theile der Bevölkerung gleichgestellt werden.

§. 8.

Die Befugnisse, welche den deutschen Konsuln im Auslande nach anderen als den beiden in

https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Konsulargerichtsbarkeit._Vom_7._April_1900#.C2.A7._71.
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Konsulargerichtsbarkeit._Vom_7._April_1900#.C2.A7._9.
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_das_Flaggenrecht_der_Kauffahrteischiffe#.C2.A7._29.
https://de.wikisource.org/wiki/Gerichtsverfassungsgesetz_%281898%29#.C2.A7._75.
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_%C3%BCber_die_Konsulargerichtsbarkeit._Vom_7._April_1900#.C2.A7._8.
https://de.wikisource.org/wiki/Einf%C3%BChrungsgesetz_zum_B%C3%BCrgerlichen_Gesetzbuche#Artikel_40.
https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz,_betreffend_die_Eheschlie%C3%9Fung_und_die_Beurkundung_des_Personenstandes_von_Bundesangeh%C3%B6rigen_im_Auslande#.C2.A7._11._III._Geburtsurkunden.
https://de.wikisource.org/wiki/Einf%C3%BChrungsgesetz_zum_B%C3%BCrgerlichen_Gesetzbuche#Artikel_40.


den §§. 2 und 7 bezeichneten Gesetzen zustehen, können durch den Reichskanzler Beamten in
den Schutzgebieten übertragen werden.

§. 9.

Ausländern, welchem den Schutzgebieten sich niederlassen, sowie Eingeborenen kann durch
Naturalisation die Reichsangehörigkeit von dem Reichskanzler verliehen werden. Der
Reichskanzler ist ermächtigt, diese Befugniß einem anderen Kaiserlichen Beamten zu
übertragen.
Auf die Naturalisation und das durch dieselbe begründete Verhältniß der Reichsangehörigkeit
finden die Bestimmungen des Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes- und
Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 355, Reichs-Gesetzbl. 1896 S. 615)
sowie Artikel 3 der Reichsverfassung und §. 4 des Wahlgesetzes für den Deutschen Reichstag
vom 31. Mai 1869 (Bundes-Gesetzbl. S. 145) entsprechende Anwendung.
Im Sinne des §. 21 des bezeichneten Gesetzes sowie bei Anwendung des Gesetzes wegen
Beseitigung der Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 119) gelten die
Schutzgebiete als Inland.

§. 10.

Durch Kaiserliche Verordnung können Eingeborene der Schutzgebiete in Beziehung auf das
Recht zur Führung der Reichsflagge (Gesetz, betreffend das Flaggenrecht der
Kauffahrteischiffe, vom 22. Juni 1899, Reichs-Gesetzbl. S. 319) den Reichsangehörigen
gleichgestellt werden.
Die Führung der Reichsflagge in Folge der Verleihung dieses Rechtes hat nicht die Wirkung,
daß das betreffende Schiff als deutsches Seefahrzeug im Sinne des §. 1 Abs. 1 Nr. 1 und §. 3
Abs. 1 des See-Unfallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 716) gilt.

§. 11.

Deutschen Kolonialgesellschaften, welche die Kolonisation der deutschen Schutzgebiete,
insbesondere den Erwerb und die Verwerthung von Grundbesitz, den Betrieb von Land- oder
Plantagenwirthschaft, den Betrieb von Bergbau, gewerblichen Unternehmungen und
Handelsgeschäften in denselben zum ausschließlichen Gegenstand ihres Unternehmens und
ihren Sitz entweder im Reichsgebiet oder in einem Schutzgebiet oder in einem
Konsulargerichtsbezirke haben oder denen durch Kaiserliche Schutzbriefe die Ausübung von
Hoheitsrechten in den deutschen Schutzgebieten übertragen ist, kann auf Grund eines vom
Reichskanzler genehmigten Gesellschaftsvertrags (Statuts) durch Beschluß des Bundesraths
die Fähigkeit beigelegt werden, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und
andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen, vor
Gericht zu klagen und verklagt zu werden. In solchem Falle haftet den Gläubigern für alle
Verbindlichkeiten der Kolonialgesellschaft nur das Vermögen derselben.
Das Gleiche gilt für deutsche Gesellschaften, welche den Betrieb eines Unternehmens der im
Abs. 1 bezeichneten Art in dem Hinterland eines deutschen Schutzgebiets oder in sonstigen
dem Schutzgebiete benachbarten Bezirken zum Gegenstand und ihren Sitz entweder im
Reichsgebiet oder in einem Schutzgebiet oder in einem Konsulargerichtsbezirke haben.
Der Beschluß des Bundesraths und im Auszuge der Gesellschaftsvertrag sind durch den
Reichsanzeiger zu veröffentlichen.
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§. 12.

Der Gesellschaftsvertrag hat insbesondere Bestimmungen zu enthalten:

1. über den Erwerb und den Verlust der Mitgliedschaft;
2. über die Vertretung der Gesellschaft Dritten gegenüber;
3. über die Befugnisse der die Gesellschaft leitenden und der die Leitung beaufsichtigenden
Organe derselben;
4. über die Rechte und Pflichten der einzelnen Mitglieder;
5. über die Jahresrechnung und Vertheilung des Gewinns;
6. über die Auflösung der Gesellschaft und die nach derselben eintretende
Vermögensvertheilung.

§. 13.

Die Gesellschaften, welche die im §. 11 erwähnte Fähigkeit durch Beschluß des Bundesraths
erhalten haben, unterstehen der Aufsicht des Reichskanzlers. Die einzelnen Befugnisse
desselben sind in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen.

§. 14.

Den Angehörigen der im Deutschen Reiche anerkannten Religionsgemeinschaften werden in
den Schutzgebieten Gewissensfreiheit und religiöse Duldung gewährleistet. Die freie und
öffentliche Ausübung dieser Kulte, das Recht der Erbauung gottesdienstlicher Gebäude und
der Einrichtung von Missionen der bezeichneten Religionsgemeinschaften unterliegen
keinerlei gesetzlicher Beschränkung noch Hinderung.

§. 15.

Der Reichskanzler hat die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Anordnungen zu
erlassen.
Der Reichskanzler ist befugt, für die Schutzgebiete oder für einzelne Theile derselben
polizeiliche und sonstige die Verwaltung betreffende Vorschriften zu erlassen und gegen die
Nichtbefolgung derselben Gefängniß bis zu drei Monaten, Haft, Geldstrafe und Einziehung
einzelner Gegenstände anzudrohen.
Die Ausübung der Befugniß zum Erlasse von Ausführungsbestimmungen (Abs. 1) und von
Verordnungen der im Abs. 2 bezeichneten Art kann vom Reichskanzler der mit einem
Kaiserlichen Schutzbriefe für das betreffende Schutzgebiet versehenen Kolonialgesellschaft
sowie den Beamten des Schutzgebiets übertragen werden.

§. 16.

Für Schutzgebiete, in denen das Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879
und das Gesetz, betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Personenstandes von
Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 noch nicht in Kraft gesetzt sind, wird der
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Zeitpunkt, in welchem die §§. 2 bis 4 dieses Gesetzes in Kraft treten, durch Kaiserliche
Verordnung bestimmt.


